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Kundeninformation

Regelungen für die Überbauung 
der Anschlussleitungen für  
Netzanschlüsse/Hausanschlüsse

Auszüge aus den geltenden Vorschriften und den 
anerkannten Regeln der Technik:

GAS – DVGW Arbeitsblatt G 459/I

3.1.4 Leitungsführung
	 Hausanschlussleitungen	sind	möglichst	gerad-

linig	und	möglichst	auf	dem	kürzesten	Weg	
von	der	Versorgungsleitung	zum	Gebäude	zu	
führen.	Die	Leitungsführung	ist	so	festzulegen,	
dass	der	Leitungsbau	unbehindert	möglich	ist	
und	die	Trasse	auf	Dauer	zugänglich	bleibt.	
Müssen	Hausanschlussleitungen	unter	Gebäu-
deteile	(z.B.	Wintergärten,	Garagen	usw.)	oder	
durch	Hohlräume	geführt	werden,	so	sind	sie	
in	diesem	Bereich	in	Mantelrohre	zu	verlegen.	
Dabei	ist	sicherzustellen,	dass	im	Falle	einer	
Undichtheit	am	Produktendrohr	das	Gas	nach	
außen	abgeleitet	wird.	Eine	nachträgliche	Über-
bauung	einer	Hausanschlussleitung	ist	ohne	
zusätzliche	Schutzmaßnahmen	nicht	zulässig.	
Das	Lagern	von	Materialien	sowie	Pflanzungen	
über	Hausanschlussleitungen	sind	ebenfalls	
unzulässig,	wenn	hierdurch	die	Zugänglichkeit,	
Betriebssicherheit	und	Reparaturmöglichkeit	
des	Hausanschlusses	beeinträchtigt	werden.

Wasser – DVGW Merkblatt W 404

3.3  Leitungsführung
	 Die	Anschlussleitung	ist	möglichst	geradlinig,	

rechtwinklig	zur	Grundstücksgrenze	und	auf	
dem	kürzesten	Weg	von	der	Versorgungslei-
tung	zum	Gebäude	zu	führen.	Die	Trasse	ist	so	
festzulegen,	dass	der	Leitungsbau	ungehindert	
möglich	ist	und	die	Leitung	auf	Dauer	zugäng-
lich	bleibt	sowie	leicht	zu	überwachen	ist.	
Die	Anschlussleitung	muss	im	unmittelbaren	
Bereich	der	Versorgungsleitung	absperrbar	
sein.

	
Anschlussleitungen	müssen	zugänglich	sein	
und	sollten	nicht	überbaut	werden.	Das	Lagern	
von	Schuttgütern,	Baustoffen	usw.	sowie	
das	Pflanzen	von	Bäumen	über	Anschluss-
leitungen	ist	unzulässig,	wenn	hierdurch	die	
Betriebssicherheit,	die	Überwachung	oder	
Instandhaltung	der	Anschlussleitung	beein-
trächtigt	werden.	Müssen	Anschlussleitungen	
ausnahmsweise	unter	Gebäudeteilen	(z.B.	Win-
tergärten,	Garagen,	Terrassen,	Treppen)	oder	
durch	Hohlräume	geführt	werden,	so	sind	sie	in	
diesem	Bereich	in	Mantelrohren	zu	verlegen.

	
Die	Linienführung	der	Anschlussleitung	soll	
vorhandene	Baumpflanzungen	in	ange-
messener	Weise	berücksichtigen,	damit	der	
Bestand	der	Leitung	oder	der	Bewuchs	nicht	
beeinträchtigt	werden.	Zum	Schutz	der	Leitung	
und	des	Bewuchses	sind	erforderlichenfalls	
Maßnahmen	zu	treffen	(s.	DVGW-Hinweis	GW	
125).

Fernwärme – AGFW-Regelwerk Merkblatt FW 515

6.1  Hausanschlussleitung
	 Die	Hausanschlussleitung	verbindet	das	Vertei-

lungsnetz	mit	der	Übergabestation.	Die	tech-
nische	Auslegung	und	Ausführung	bestimmt	
das	FVU	(Anm.:	Fernwärmeversorgungsunter-

nehmen).	Die	Leitungsführung	bis	zur	Überga-
bestation	ist	zwischen	dem	Anschlussnehmer	
bzw.	Kunden	und	dem	FVU	abzustimmen.	
Fernwärmeleitungen	außerhalb	von	Gebäuden	
dürfen	innerhalb	eines	Schutzstreifens	nicht	
überbaut	und	mit	tiefwurzelnden	Gewächsen	
überpflanzt	werden.

Elektrizität – Niederspannungsanschluss-
verordnung (NAV)

Teil 1 – Allgemeine Vorschriften, § 1, Absatz 1
	 Die	Verordnung	gilt	für	alle	nach	dem	12.7.2005	

abgeschlossenen	Netzanschlussverhältnisse	
und	ist	auch	auf	alle	Anschlussnutzungsver-
hältnisse	anzuwenden,	die	vor	ihrem	Inkrafttre-
ten	entstanden	sind.

Teil 2 – Netzanschluss, § 8, Absatz 1
 Netzanschlüsse	werden	ausschließlich	von	dem	

Netzbetreiber	unterhalten,	erneuert,	geändert,	
abgetrennt	und	beseitigt.	Sie	müssen	zugäng-
lich	und	vor	Beschädigungen	geschützt	sein.	
Der	Anschlussnehmer	darf	keine	Einwirkungen	
auf	den	Netzanschluss	vornehmen	oder	vor-
nehmen	lassen.

Auszüge aus den Verordnungen:
>  Niederspannungsanschlussverordnung (NAV)
>  Niederdruckanschlussverordnung (NDAV)
>  Verordnung über Allgemeine Bedingungen
 für die Versorgung mit Wasser (AVB Wasser)
>  Verordnung über Allgemeine Bedingungen  

für die Versorgung mit Fernwärme (AVB Fern-
wärme)

§ 6 Herstellung des Netzanschlusses (NAV, NDAV) 
Gas/Elektrizität

	 1.		Netzanschlüsse	werden	durch	den	Netz-
betreiber	hergestellt.	Die	Herstellung	des	
Netzanschlusses	soll	vom	Anschlussnehmer	
schriftlich	in	Auftrag	gegeben	werden;	auf	
Verlangen	des	Netzbetreibers	ist	ein	von	
diesem	zur	Verfügung	gestellter	Vordruck	
zu	verwenden.	Der	Netzbetreiber	hat	dem	
Anschlussnehmer	den	voraussichtlichen	Zeit-
bedarf	für	die	Herstellung	des	Netzanschlus-
ses	mitzuteilen.

	 2.		Art,	Zahl	und	Lage	der	Netzanschlüsse	wer-
den	nach	Beteiligung	des	Anschlussnehmers	
und	unter	Wahrung	seiner	berechtigten	In-	
teressen	vom	Netzbetreiber	nachden	aner-
kannten	Regeln	der	Technik	bestimmt.	Das	
Interesse	des	Anschlussnehmers	an	einer	
kostengünstigen	Errichtung	der	Netzan-
schlüsse	ist	dabei	besonders	zu	berücksich-
tigen.

	 3.		Auf	Wunsch	des	Anschlussnehmers	hat	
der	Netzbetreiber	die	Errichter	weiterer	
Anschlussleitungen	sowie	der	Telekommu-
nikationslinien	im	Sinne	des	§	3	Nr.	26	des	
Telekommunikationsgesetzes	im	Hinblick	
auf	eine	gemeinsame	Verlegung	der	ver-
schiedenen	Gewerke	zu	beteiligen.	Er	führt	
die	Herstellung	oder	Änderung	des	Netzan-
schlusses	entweder	selbst	oder	mittels	Nach-
unternehmer	durch.	Wünsche	des	Anschluss-

nehmers	bei	der	Auswahl	des	durchführen-
den	Nachunternehmers	sind	vom	Netzbe-
treiber	angemessen	zu	berücksichtigen.	Der	
Anschlussnehmer	ist	berechtigt,	die	für	die	
Herstellung	des	Netzanschlusses	erforder-
lichen	Erdarbeiten	auf	seinem	Grundstück	
im	Rahmen	des	technisch	Möglichen	und	
nach	den	Vorgaben	des	Netzbetreibers	
durchzuführen	oder	durchführen	zu	lassen.	
Der	Anschlussnehmer	hat	die	baulichen	
Voraussetzungen	für	die	sichere	Errichtung	
des	Netzanschlusses	zu	schaffen;	

 Elektrizität:  
für	den	Hausanschlusskasten	oder	die	Haupt-	
verteiler	ist	ein	nach	den	anerkannten	Regeln	
der	Technik	geeigneter	Platz	zur	Verfügung	zu	
stellen;	die	Einhaltung	der	anerkannten	Regeln	
der	Technik	wird	insbesondere	vermutet,	wenn	
die	Anforderungen	der	DIN	18012	(Ausgabe:	
November	2000)	eingehalten	sind.

 Gas:  
für	die	Hauptabsprerreinrichtung	ist	ein	nach	
den	anerkannten	Regeln	der	Technik	geeig-
neter	Platz	zur	Verfügung	zu	stellen.

§ 10 Hausanschluss 
 (AVB Wasser V, AVB Fernwärme V)
 Wasser
	 1.		Der	Hausanschluss	besteht	aus	der	Verbin-

dung	des	Verteilungsnetzes	mit	der	Kunden-
anlage.	Er	beginnt	an	der	Abzweigstelle	des	
Verteilungsnetzes	und	endet	mit	der	Haupt-
absperrvorrichtung.

	 2.		Art,	Zahl	und	Lage	der	Hausanschlüsse	sowie	
deren	Änderung	werden	nach	Anhörung	
des	Anschlussnehmers	und	unter	Wahrung	
seiner	berechtigten	Interessen	vom	Wasser-
versorgungsunternehmen	bestimmt.

	 3.		Hausanschlüsse	gehören	zu	den	Betriebsan-
lagen	des	Wasserversorgungsunternehmens	
und	stehen	vorbehaltlich	abweichender	
Vereinbarung	in	dessen	Eigentum.	Sie	wer-
den	ausschließlich	von	diesem	hergestellt,	
unterhalten,	erneuert,	geändert,	abgetrennt	
und	beseitigt,	müssen	zugänglich	und	vor	
Beschädigungen	geschützt	sein.	Soweit	das	
Versorgungsunternehmen	die	Erstellung	des	
Hausanschlusses	oder	Veränderungen	des	
Hausanschlusses	nicht	selbst,	sonder	durch	
Nachunternehmer	durchführen	lässt,	sind	
Wünsche	des	Anschlussnehmers	bei	der	Aus-
wahl	der	Nachunternehmen	zu	berücksichti-
gen.	Der	Anschlussnehmer	hat	die	baulichen	
Voraussetzungen	für	die	sichere	Errichtung	
des	Hausanschlusses	zu	schaffen.	Er	darf	
keine	Einwirkungen	auf	den	Hausanschluss	
vornehmen	oder	vornehmen	lassen.

 Fernwärme
	 1.		Der	Hausanschluss	besteht	aus	der	Verbin-

dung	des	Verteilungsnetzes	mit	der	Kunden-
anlage.	Er	beginnt	an	der	Abzweigstelle	des	
Verteilungsnetzes	und	ende	mit	der	Überga-
bestelle,	es	sei	denn,	dass	eine	abweichende	
Vereinbarung	getroffen	ist.
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	 2.		Die	Herstellung	des	Hausanschlusses	soll		
auf	einem	Vordruck	beantragt	werden.

	 3.		Art,	Zahl	und	Lage	der	Hausanschlüsse	sowie	
deren	Änderung	werden	nach	Anhörung	
des	Anschlussnehmers	und	unter	Wahrung	
seiner	berechtigten	Interessen	vom	Fernwär-
meversorgungsunternehmen	bestimmt.

	 4.		Hausanschlüsse	gehören	zu	den	Betriebs-	
anlagen	des	Fernwärmeversorgungsunter-
nehmens	und	stehen	in	dessen	Eigentum,
es	sei	denn,	dass	eine	abweichende	Verein-
barung	getroffen	ist.	Sie	werden	ausschließ-	
lich	von	diesem	hergestellt,	unterhalten,	er-	
neuert,	geändert,	abgetrennt	und	beseitigt,	
müssen	zugänglich	und	vor	Beschädigungen	
geschützt	sein.	Soweit	das	Versorgungsun-	
ternehmen	die	Erstellung	des	Hausanschlus-
ses	oder	Veränderungen	des	Hausanschlus-
ses	nicht	selbst,	sondern	durch	Nachunter-
nehmer	durchführen	lässt,	sind	Wünsche	
des	Anschlussnehmers	bei	der	Auswahl	der	
Nachunternehmen	zu	berücksichtigen.	Der	
Anschlussnehmer	hat	die	baulichen	Voraus-
setzungen	für	die	sichere	Errichtung	des	
Hausanschlusses	zu	schaffen.	Er	darf	keine	
Einwirkungen	auf	den	Hausanschluss	vor-
nehmen	oder	vornehmen	lassen.

Die vollständigen Verordnungen sind 
im Internet einzusehen unter
http://marktpartner.wesernetz.de/ 
installateure/netzanschluss.php
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